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Grundsätze

 Elternbeiträge sind nach Einkommen zu staffeln.

 Die Elternbeiträge sollen den Betreuungsumfang widerspiegeln.

 Die Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder ist zu 

berücksichtigen.
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Zahlen im Überblick

 105 Kinder besuchen den Hort Regenbogen. 

 Sie nehmen 4 bis 7 Stunden Betreuungszeit pro Öffnungstag in 

Anspruch. 

 Die Leistungen des Hortes Regenbogen kosten pro Jahr 

 421.767 EUR

 Für das pädagogische Personal zahlen Land/Landkreis davon

 221.107 EUR  

 Eine Monatsbetreuungsstunde kostet real 60,81 EUR 

 Mit Landes/Landkreiszuschusses kostet sie 28,86 EUR

 Diese „Restkosten“ sind durch Elternbeiträge und die Stadt zu 

finanzieren.
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Berechnung des anrechenbaren Einkommens

Alt: bereinigtes 

Bruttoeinkommen

 Bruttoeinkommen

 - Werbekostenpauschale oder 

Werbungskosten

 - 25 % Sozialabgaben/Steuern

 = bereinigtes Brutto

Neu: bereinigtes 

Nettoeinkommen

 Nettoeinkommen

 - Arbeitsmittel

 - Fahrtkosten aktuell

 - Versicherungen

 = bereinigtes Netto
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Beispielrechnung

 Beide Eltern arbeiten in der freien Wirtschaft nach Mindestlohn:

 1 Vollzeitstelle

 19.608 EUR/Jahr brutto / 15.652 EUR/Jahr netto (LST III)

 1 Teilzeitstelle 60%

 11.765 EUR/Jahr brutto / 8.111 EUR/Jahr netto (LST V)

 Haushaltseinkommen: 31.373 EUR/Jahr brutto, 23.783 EUR/Jahr netto
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Alte Regelung Neue Regelung

Bereinigtes Einkommen 1.869 EUR 1.890 EUR

Krippe 8 h/Einzelkind 129 EUR 12,50 EUR

KiGa 8 h/Einzelkind 105 EUR 12,50 EUR

Hort 6 h/Einzelkind 56 EUR 12,50 EUR



Beispielrechnung

 Beide Elternteile arbeiten im öffentlichen Dienst:

 1 Vollzeitstelle Sachbearbeiter TVöD Entgeltgruppe 8, Stufe 3

 40.413 EUR/Jahr brutto / 29.178 EUR/Jahr netto (LST III)

 1 Teilzeitstelle 60%  TVöD Entgeltgruppe 6, Stufe 3

 22.433 EUR/Jahr brutto / 17.564 EUR/Jahr netto (LST V)

 Haushaltseinkommen: 62.846 EUR/Jahr brutto, 46.742 EUR/Jahr netto
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Alte Regelung Neue Regelung

Bereinigtes Einkommen 3.372 EUR 3.340 EUR

Krippe 8 h/Einzelkind 232 EUR 264 EUR

KiGa 8 h/Einzelkind 190 EUR 173 EUR

Hort 6 h/Einzelkind 102 EUR 153 EUR



Berücksichtigung der unterhaltsberechtigten Geschwister

Alte Regelung

Pro älterem Kind gibt es 20% 

Rabatt 

Beispiel:

Oberschüler mit Auswirkung

Kind 2 im Hort 80%

Kind 3 im KiGa 60%

Kind 4 in Krippe 40%

Neue Regelung

Jedes weitere Kind trägt zur 

Minderung um 20% bei

Beispiel:

Oberschüler mit Auswirkung

Kind 2 im Hort 40%

Kind 3 im KiGa 40%

Kind 4 in Krippe 40%
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Musterrechnung (spiegelt die Einkommensverteilung der Regenbogen-Haushalte wider)

6 h Betreuungszeit für Einzelkind = „Restkosten“ von  173 EUR/Monat
Kappungsgrenze: 42.000 EUR anrechenbares Jahreseinkommen   

Anrechen-

bares 

Jahresein-

kommen

Anzahl der 

Fälle

Elternbeitrag 

pro Fall

gesamt 

Jugendamt

Zuzahlung

pro Fall

gesamt

Stadt

Zuzahlung

pro Fall

gesamt

Bis 20.000 60 0 12,50

750,00

160,50

9.630,00

Bis 30.000 21 73

1.533

0 100

2.100

Bis 40.000 12 153

1.836

0 20

240

Über 42.000 12 173

2.076

0 0

Summe 105 5.445 750 11.970
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Monats-Musterrechnung 
6 h Betreuungszeit für Einzelkind = „Restkosten“ von  173 EUR/Monat
Kappungsgrenze: 70.000 EUR anrechenbares Jahreseinkommen   

Anrechenbares 

Jahreseinkommen

Anzahl der Fälle Elternbeitrag pro 

Fall/gesamt 

Jugendamt

Zuzahlung pro Fall/

gesamt

Stadt

Zuzahlung pro Fall

gesamt

Bis 20.000 60 0 12,50/ 750 160,50/ 9.630

Bis 30.000 21 33/ 693 0 140/ 2.940

Bis 40.000 12 73/ 876 0 100/ 1.200

Bis 50.000 5 93/ 465 0 80/ 400

Bis 60.000 3 113/ 339 0 60/ 180

Bis 70.000 3 153/ 459 0 20/ 60

Über 70.000 1 173/ 173 0 0

Summe 105 3.005 750 14.410
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Auswirkungen der Kappungsgrenze

 Je höher die Kappungsgrenze angesetzt wird und je weniger die 

Einkommen in die Endstufen einzusortieren sind, umso höher fällt 

der bei der Stadt verbleibende Finanzierungsanteil aus.

 Die Differenz der beiden schematisch aufbereiteten 

Musterrechnungen macht zwar „nur“ 2.440 EUR/Monat aus. Aufs 

Jahr gerechnet sind das jedoch bereits 29.280 EUR, die die Stadt 

mehr aufzuwenden hätte.

 Dese Musterrechnung bezieht sich „nur“ auf 105 Kinder im Hort 

Regenbogen. In der Stadt sind insgesamt 1.366 

Betreuungsverträge abgeschlossen. Darauf bezogen würde sich 

der Mehrbedarf auf 380.000 EUR erhöhen.  
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